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Änderungsantrag  

 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
der Fraktion Die Linke 
der Piratenfraktion 
 
zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU  
 
 
 
 
Einsetzung eines Ausschusses zur Umsetzung von Artikel 13 Abs. 6 GG und § 25 Abs. 10 
ASOG 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Antrag wird wie folgt geändert: 
 
1. In Nr. 1 wird der zweite Satz gestrichen.  
2. In Nr. 2 wird der dritte Satz gestrichen.  
 
 

Begründung: 
 
 
Das mit dem Antrag verfolgte Anliegen, nach mehr als 15 Jahren die Vorgaben von Art. 13 
Abs. 6 GG und § 25 Abs. 10 ASOG umzusetzen und endlich auch in Berlin das verfassungs- 
und polizeirechtlich vorgeschriebene parlamentarische Kontrollgremium zur Überwachung 
der Unverletzlichkeit der Wohnung einzurichten, ist zu begrüßen.  
 
Bedenklich ist jedoch, dass mit dem Antrag der Eindruck erweckt wird, von Berliner Behör-
den dürften Online-Durchsuchungen von Computern und Quellen-
Telekommunikationsüberwachung durchgeführt werden. Für beide Maßnahmen gibt es im 
Land Berlin keine rechtliche Grundlage. Daher ist in Nummer 1 der Satz „Ebenfalls unterrich-
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tet der Senat das Abgeordnetenhaus jährlich über Maßnahmen der Online-Durchsuchung von 
Computern und der Quellen-Telekommunikationsüberwachung.“ zu streichen. 
 
Zu streichen ist weiterhin der letzte Satz in Nummer 2, wonach der Ausschuss vertraulich 
tagt. Nach Art. 44 Abs. 1 S. 2 Verfassung von Berlin tagen die Ausschüsse des Berliner Ab-
geordnetenhauses grundsätzlich öffentlich. Gründe für eine generelle Ausnahme von dieser 
Regel finden sich in der Antragsbegründung nicht. Auch im Rahmen der Ausschussberatung 
waren die antragstellenden Fraktionen nicht in der Lage zu begründen, warum nicht auch hier 
die Regelung des § 26 Abs. 5 S. 2 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses genügt, 
wonach Ausschüsse auf Antrag eines Mitglieds oder auf Anregung eines Senatsmitglieds je-
derzeit eine Sitzung oder Teile einer Sitzung für nichtöffentlich erklären können. 
 
 
Berlin, den 24. März 2015 

 
 
 

Pop   Kapek   Lux 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
 

U. Wolf   Dr. Lederer 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Die Linke 
 
 
 

Delius   Spies   Dr. Weiß 
und die übrigen Mitglieder der 

Piratenfraktion 


